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(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden)

ENTSCHEIDUNGEN UND BESCHLÜSSE

RAT

BESCHLUSS DES RATES

vom 28. November 2008

über den Abschluss des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und Australien über
den Handel mit Wein

(2009/49/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 133 in Verbindung mit
Artikel 300 Absatz 2 Unterabsatz 1 Satz 1 und Artikel 300
Absatz 4,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach dem Abkommen zwischen der Europäischen Ge-
meinschaft und Australien über den Handel mit Wein (1),
genehmigt durch den Beschluss 94/184/EG des Rates (2),
sind weitere Verhandlungen über die Übergangszeiten für
die in den Artikeln 8 und 11 des Abkommens genannten
Namen erforderlich.

(2) Am 23. Oktober 2000 hat der Rat die Kommission
ermächtigt, ein neues Abkommen zwischen der Gemein-
schaft und Australien über den Handel mit Wein aus-
zuhandeln.

(3) Diese Verhandlungen sind abgeschlossen, und das Abkom-
men zwischen der Europäischen Gemeinschaft und Austra-
lien über den Handel mit Wein (nachstehend „das
Abkommen“ genannt) wurde von beiden Parteien am
5. Juni 2007 paraphiert.

(4) Das Abkommen sollte daher genehmigt werden.

(5) Um die Anwendung und mögliche Änderungen der
Anhänge des Abkommens zu vereinfachen, sollte die
Kommission ermächtigt werden, die erforderlichen Maß-
nahmen nach dem Verfahren der Verordnung (EG) Nr. 479/
2008 des Rates vom 29. April 2008 über die gemeinsame
Marktorganisation für Wein (3) zu treffen.

(6) Mit Inkrafttreten des vorliegenden Abkommens erlöschen
das in Brüssel und Canberra am 26. Januar 1994 bzw. am
31. Januar 1994 unterzeichnete frühere Abkommen
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und Australien
über den Handel mit Wein, sein Protokoll und der
dazugehörige Briefwechsel —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Das Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und
Australien über den Handel mit Wein, einschließlich seiner
Anhänge, des Protokolls, der Erklärungen und des konsolidierten
Briefwechsels (im Folgenden „das Abkommen“ genannt) wird im
Namen der Gemeinschaft genehmigt.

Der Wortlaut des Abkommens ist diesem Beschluss beigefügt.

Artikel 2

Der Präsident des Rates wird ermächtigt, die Person(en) zu
bestellen, die befugt ist (sind), das Abkommen rechtsverbindlich
für die Gemeinschaft zu unterzeichnen.
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Artikel 3

Für die Zwecke der Anwendung von Artikel 29 Absatz 3 des
Abkommens wird die Kommission ermächtigt, nach dem
Verfahren des Artikels 113 Absatz 1 beziehungsweise Arti-
kel 113 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 479/2008 die zur
Durchführung des Abkommens und zur Änderung seiner
Anhänge und des Protokolls erforderlichen Maßnahmen gemäß
den Artikeln 29 und 30 des Abkommens zu beschließen.

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Europäischen Union
veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 28. November 2008.

Im Namen des Rates

Der Präsident

M. BARNIER
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